
Gemeinde Kleinmachnow

BEBAUUNGSPLAN KLM-BP-007
"Altes Dorf"

SATZUNG
Ptanungsstand; 30. Januar 2014 (Satzungsbeschluss)
" Redaktionelte Anpassung der LSG-Grenze im Juli 2014
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Auftraggeber:

Gemeinde Kleinmachnow

Adolf-Grimme-Ring 10
14532 KIeinmachnow
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Auftragnehmer:

SPOK K Stadt Planer Ott& Krause
SPO OK
SP POK Neue Bahnhofstraße 9-10
S SPOK 10245 Beriin
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Textfeld
Anlage 2zur DS-Nr. 069/23
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1. Art der bauttchen Nutasung (§ 9 Aba. 1 Nr. 1 BauGB)

Aftgemeines Wohngebiet
§4BauNVO

Reines Wohngebiet
§ 3 SauNVO

Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung
§ 11 BauNVOso

1 Nummer des Baugebietes

A

a

2. Bauweise, Bautinlen, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

nur Ejnzethäuser zulässig
§ 22 BauNVO

nur Einzef- und Doppelhäuser zulässig
§22BauNVO
abweichende BauweSse

§ 22 BauNVO

Baugrenze
§23BauNVO
Bautjnie

§23BauNVO

3. Flächen für den Gemeinbsdarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf mit Zwechbestimmung

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen
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Nebenzelchnung

überbaubare Grundstücksftäche
untBrhalb der Gelflndeofaerfiache

öffentliche Grü

Parkanlage

Fläche für den
"Soziale, kulturelle und kirchliche

"'-^ ~ -<3,

'£>--..-... ''' ":' Sonderge&iet
, '\ --. Zweckbestimmüng:

Restaurant 255 266
254
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F!äfiü&" fnr ̂ ^^ Gemeinbedarf

8. 1 Auf der Räche für den Gemeinbectarf mit der Zwsckbestimmung
"Soziate, kuiturelie und kirchiiche Einrichtungen" sind Einrichtungen und
Äniagenfür soziale, kulturelle und Mrchdche Zwecke zulässig.
Fahrradabstettplätze und Einfriectungen gemäß der textlichen
Festsetzung Nr. 20. 9 sind auch auf den nicht überbaubaren
Grundstüeksflächen zulässig. Außerdem können dort ausnahmsweise
sonstigeZubehöranlagen (Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO
entsprechend) zugelassen werden.

8.2 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung . »Neue
Gemejndekirche" sind eine Kirche sowie Einrichtungen und Antagen für
kirchliche Zwecke zulässig.
Steltptätze, Fahrradabstellplätze und eine Einfriedung gemäß der
textfichen Festsetzung Nr/20.8 sind auch auf den nicht überbaubaren
Grundsiücksflächen zulässig. Außerdem können dort ausnahmsweise
sonstige Zubehöranlagen (Nebenaniagen im Sinne von § 14
entsprechend) zugelassen werden.

8.3 Auf der Fläche för den Gemelnbedarf mit der Zweckbestimmung
"Kuiturelfen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen"
(Zehiendorfer Damm 200} stnd kuttureJlen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen zulässig.
Steliptätze, FahrradabsteHplätee und Einfriedungen gemäß den
textllchen Festsetzungen Nr. 20. 1 und 20.2 s<nd auch auf dan nicht
überbaubaren GrundstücRsflächen zulässig. Stetiplätze Jedoch nur auf
der hierfür festgesetzten Fläche für Steltptätze. Außerdem können auf
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise sonstige
Zubehörantagen (NebenanlaQen im Sinne von § 14 BauNVO
entsprechend) zugelassen werden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB i. V. m. §9 Abs_1 Nr ̂ BauGB, § 23 Abs. 5
Satz 2 BauNVO und § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

Anzahl deryVohnunaeQ

9. Im Reinen Wohngebiet sowie in den Allgemeinen Wohngebieten sind
höchstens zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

(§9 Abs. 1 Nr. S'BauGB)

Von Bebauuna freizuhaltende Räche

10. Auf der von Bebauung freizuhaltenden Fläche sind Gebäude jeder Art
unzulässig. Sonstige bauliche Ansagen wie z. B. Bänke, Pergoten,
Freisitze, Schaukeln und Kunstwerke (Skulpturen) sind nur
ausnahmsweise zulässig und nur, wenn sie der Gartengestettung^^
Erhotungsnutzung dienen und eine Grundfläche von ins
Grundstück nichföberschreiten. Antegen zum Anlanden vo^^u^';
und bauliche Anlagen zur Verankerung von Stegen sind

(§9 Abs. 1 Nr. IGBauGB)

Vfirkehrsflächen

11, 1 Die Einteilung der Verkehrsflächen ist
Festsetzungen.
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